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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Änderungdes vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr, 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

Satzung der Gemeinde Sarmstorf

zur Aufhebung der Satzungen über den Vorhaben- und Erschließungs-
plan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am
TechnikstützpunktSarmstorf

Im Regelverfahren nach BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03,11.2017

(BGBI. 1 S. 3634), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 l Nr. 6)

geändert worden ist wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Sarmstorf vom
18.04.2024 folgende Satzung überdie Aufhebung der Satzungen über den Vorhaben- und
Erschließungsplan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf
erlassen;

§1 Geltungsbereich

Das Plangebiet umfasst den Geltungsbereich der Satzungen über den Vorhaben- und Er-
schließungsplan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1, Anderung des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt Sarmstorf,
bestehend aus dem Flurstück53/1 der Flur 1 Gemarkung Sarmstorf.

§2 Aufhebung

Die seit dem 16.12.1997 rechtskräftige Satzung überden Vorhaben- und Erschließungsplan
Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel", ergänzt durch die Satzung der 1. Anderung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt
Sarmstorf, rechtskräftigseit dem 06.09.2013, werden ersatzlos aufgehoben.

§3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß§10Abs. 3 Baugesetzbuch mit Ablaufdes"..'';..l"".'..'-.""in Kraft.
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr, 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

gemäß§17 Abs. 1 des

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses^d^r^eflieindevertretung der Gemeinde
Sarmstorf vom 29.03.2022. Die ortsübliche B^K^fiVltmacli*'iJrtg>(les Aufstellungsbeschlusses
ist durch Veröffentlichung im „Amtskurier Gü^öw^.La^'^femtU^esBekanntmachungsblatt
der Gemeinde Sarmstorf) am 04.05.2022 erfc

Sarmstorf, den Die Burgermeisterin

07.MA12022
2. Die für Raumordnung und Landesplanung
LPIG M-V mit Schreiben vom 31.03.2022 beteilf

Sarmstorf, den Die Bürgermelsterin (Sie<

07.MA12022
3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sarmstorf hat am 29.03,2022 den Vorentwurf der
Satzung zur Aufhebung der Satzungen über den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1

„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt Sarmstorf mit Begründung gebilligt
und zur frühzeitigenöffenllichenAuslegung gem. §3 Abs. 1 BauGB bestimmt. Die frühzeitige
Offentlichkeitsbeteiligung gemäß§3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom 12.05.2022 bis zum
13.06.2022 durch öffentliche Auslegung durchgeführt worden. Die öffentliche Auslegung ist
mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jeder-
mann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werdenj<önnen,am 04.05.2022 im Amts-
kurier Güstrow-Land, im Internet unter
www.amt-guestrow-land.de/ortsrecht/bauleitplani^Snyn^auf>Et^<ji Bau- und Planungspor-
tal M-V unter dem Pfad https://bplan.geodaten/tn\'/^4'^^t?^ne'ay(eraktive_Karte bekannt-

gemacht worden. <-
£l^l

Sarmstorf, den Die Bürgerm'eisterin (Sie^y, ^SÜ^^
nwimi

4. Die von der Planung berührtenTrägeröffentlic
mit Schreiben vom 09.05.2022 zur Abgabe eii
frühzeitige Abstimmung mit den Nachbargemi
ben vom 09.05.2022 erfolc

ind gemäß§4 Abs. 2 BauGB
aufgefordert worden. Die

I. 2 BauGB ist mit Schrei-

Sarmstorf, den

12 0. JUNI 20??

5. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sarmstorf hat am 27.04.2023 den Entwurf der
Satzung zur Aufhebung der Satzungen über den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1

„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des^ior+tahgnbezogenen Bebauungsplans
Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstut^c(^t<'t'§äi/rinl^Q(fmit Begründung gebilligt
und zur öffentlichenAuslegung bestimmt.

Sarmstorf, den Die Bürgerme'isterin (Sie<

03.MMM23
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

6. Der Entwurf der Satzung zur Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrie^ R, Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Ge-
meinde Sarmstorf hat in der Zeit vom/!6,Q^.2023 bis zum 49 Oi.2023 im Amt Güstrow-Land
während der Dienst- und Offnungszeiten öffentlich ausgelegen. Die öffentlicheAuslegung ist
mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können und dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigtbleiben können, im „Amtsku-
rier Güstrow-Land" (Amtsblatt der Gemeinde Sarmstorf) am 07.06.2023 ortsüblich bekannt

gemacht worden. Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Un-
terlagen wurden nach §4a Abs. 4 BauGB zusät^lfQd'im Intemet unter www.amt-guestrow-
land.de/ortsrecht/bauleitplanungen und auf den,l^6au^.(i6d Plänungsportal M-V unter dem
Pfad https://bplan.geodaten-mv/Bauleitplaene/li/@'al^t{!;fe^K9rtS eiftgiestellt.

Sarmstorf, den Die Bürgermeisterin (Siäge.1)
-

£;';'.;;> -•:(

l2UULl!m ^.^>'^/

7. Die berührten Behörden und sonstige Träger
14.06.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme ai
Nachbargemeinden gem. §2Abs. 2 BauGB ist ilSi

Sarmstorf, den

21.JULI2023

%^^^
terin

•^ge sind mit Schreiben vom

[•dei)-,\Die Abstimmung mit den

^pmT]t.06.2023 erfolgt.

Die Bürgermeis'
t^

(Sie^
Si"

'4,
a
^haT.8. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sarms)

Anregungen der Offentlichkeit sowie die Stellungijlalimj'^ijBf
tigen TrägeröffentlicherBejängeam 18.04.2024 jteprüß;;Das

_^1^^^ \; ^ .1

.-(Ite.yor'isrß'lsirachten Bedenken und
m^'j"[;'(jB{,.^'üh»j^nBehörden und sons-

'bni^ ist mitgeteilt worden.

Sarmstorf, den

2 2, APB. 2024

Die BürgermeistSrin (Sieger^y;)
ö.

:IS

9. Die Satzung zur Aufhebung der Satzungen über den Vorhaben- und Erschließungsplan
Nr, 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Ändej'u^g'^^-i/^rhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R, Nickel" am T^ffniks^ijjzpl./rt^^armstorf der Gemeinde
Sarmstorf wurde am 18.04.2024 von der Gemeir)ägveftf^^g^ls

'^zung
beschlossen. Die

Begründung der Satzung wurde mit Beschluss/.äer 'ä^^^^yerFr^tung vom 18.04.2024

gebilligt.

Sarmstorf, den Die'Bürgermeisterin (Siegelj

21. AP8,202t

10. Die Genehmigung der Satzung zur Aufhebung de.r Satzungen überden Vorhaben- und
Erschließungsplan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Ni,Gke'l"'un^~der 1. Anderung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R,;fcljck^i?'^m Technikstutzpunkt Sarmstorf
der Gemeinde Sarmstorf mit Begründung,wurde mit VBifügutfgder höheren Verwaltungsbe-
hördevom 29.08.2024 auf Grund der Fiktiqi~riacl.i^@Sg(l^ Satz|4 BauGB mit Ablauf des
02.08,2024 a[s erteilt. _—-<-S^'\'

'"'KSS^.
^j

Sarmstorf, den

05.SEP.2024

^ ^ ""-.•/
Der Bürgermeister .(Sjegel)^..y><?' i^-
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

Vorhaben- und Erschließungsplan
les vorhabenbezogenen Bebau-

•punkt Sarmstorf der Gemeinde
it c(usge,

11. Die Satzung zurAufhebung der Satzurigeiptubär/;
Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und ctes^i. ÄWlerii)
ungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Ni/l^l"
Sarmstorf mit Begründungwird hierr

Sarmstorf, den Der gürgermeister

05.SEP.2024
12. Der Beschluss überdie Satzung zur Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und
Erschließungsplan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel"am TechnikstützpunktSarmstorf
der Gemeinde Sarmstorf mit Begründung sowie die Stelle, bei der die Satzung auf Dauer
während der Dienststunden von j^dßrniann.eingesehen werden kann und über den Inhalt
Auskunft zu erhalten ist, sind am .u..i:.W.[:.Wlii jm Amtskurier Güstrow-Land und im Internet
unter www.amt-guestrow-land.de/ortsrecht/bauleitplanungen und auf dem Bau- und Pla-
nungsportal M-V unter dem Pfad https://bplan.geodaten-mv/Bauleitplaene/lnteraktive_Karte
bekanntgemacht worden.In der Bekanntmachung ist auf die Geltsndmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§§214; 215 Abs. 2 BauGB)) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschenvon Ent-
schädigungsansprüchen(§44 BauGB) und auf die Bestimmungen des §5 Abs. 5 Kommu-
nalverfassung M-V vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777) hingewiesen worden. Die Satzung
zur Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Metallbau-
betrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1„Me-
tallbaubetri^b, 13i,J^i£k,el" am TechnikstützpunkLSarcistorf der Gemeinde Sarmstorf ist mit
Ablauf des u.!::.ur'.l.:.lul.11. in Kraft getreten. DJ<jO'Krateg^tt^tene Satzung mit der Begründung
ist nach §10a Abs. 2 BauGB ergänzend/ftyslntg(j!i§t^u^-^(Homepage des Amtes Güstrow
Land unter www.amt-guestrow-land.de/j6ds-ri
wird übereinzentrales lnternetprotäUle4.'t:an(

Sarmstorf, den Der Bürgermeister

Oi,OKT,20Zi

tp^ljungen eingestellt worden und
lichdemacht.
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. NJckel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr, 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

Begründung
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Änderungdes vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

1 Begründung

zur Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1 „Me-
tallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Änderungdes vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf

1.1 Bisheriae Planuna

Die Gemeinde Sarmstorf hat die Satzung überden Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1

„Metallbaubetrieb R. Nickel" aufgestellt und die Satzung ist am 16.12.1997 in Kraft getreten.
Die Satzung umfasst das Flurstück 53/1, Flur 1 der Gemarkung Sarmstorf mit einer Fläche
von 4.303,83 m2. Seit dem 06.09.2013 ist die Satzung der 1. Änderungdes vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt Sarmstorf
rechtswirksam.

1.2 Geltungsbereich

^.•Nl»''^'1*^'wfs'^y"^ ^ ; /^

ff~—

-J!-^S13.'""'•"^•MFgS^
^?.

./
Bt)tU-;))F<ft<Hlhtl

t.fiio..^a
^M^

'y^

B»/?ti(>-'--

t?s^te^

Abb. 1: Geltungsbereich der Satzung überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1 „Metallbaube-
trieb R. Nickel"

Ll-i^-l-L-1

Regenrückhallabecken
inll Versickerung

Abb. 2: GellungsbBreich der Satzung der 1. Änderungdes vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1

„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

1.3 Vorgaben übergeordneterPlanunaen

Die Gemeinde Sarmstorf verfügtüberkeinen Flächennutzungsplan.

Bei der Planung werden die Erfordernisse der Raumordnung gemäßLandesraumentwick-
lungsprogramrn Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V vom 27.05.2016) und Regiona-
lem Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MMR-LVO M-V
vorn 22.08.2011) berücksichtigt.

Die Gesamtkarte des LEP und die RREP-Grundkarte der räumlichen Ordnung weisen die
Gemeinde Sarmstorf als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft entsprechend LEP-/RREP-
Programmsatz 4.5 (3)/G 3.1.4 (1) aus. Ziele und Grundsätze der Raumordnung werden bei
der vorliegenden Planung neben den o. g. vor allem die folgenden LEP-/RREP-
Programmsätzebeachtet.

GemäßLandesraumentwicklungsprogramm, Programmsatz 4.1 (2) soll die Siedlungsent-
wicklung vorrangig auf die Zentralen Orte konzentriert werden. Künftige Planungsstrategien
müssenentsprechend Programmsatz Z 4.1 (5) konsequent auf Innenentwicklungspotenziale
sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung ausgerichtet werden. GemäßLEP-Programmsatz
Z 4.1 (6) sind die Zersiedlung der Landschaft, die bandarlige Entwicklung der Siedlungs-
struktur sowie die Verfestigung von Siedlungssplittern zu vermeiden.

Die Planung der Gemeinde Sarmstorf ist mit diesen Erfordernissen der Raumordnung ver-
einbar. Die Planaufstellung dient der zukunftsfähigen Sicherung der betrieblichen Existenz
eines ortsansässigen Unternehmens sowie der Beseitigung eines städtebaulichen Miss-
stands und trägtzur Stabilisierung des ländlichen Raumes bei.

1.4 BegründungderAufhebung

Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Ni-
ckel" befindet sich der Hauptsitz der Firma Metallbau Nickel mit Verwaltung, Lager und Pro-
duktionsstätten.

Planungsanlass und Ziel der Aufstellung des Vorhaben- und Erschließungsplanes war die
Errichtung von baulichen Anlagen des Betriebes. Neben der Festsetzung eines Baufeldes
erfolgten auch grünordnerische Festsetzungen. Um dieses Planungsziel umzusetzen, war
die Aufstellung des Vorhaben- und Erschließungsplans gemäß§ 12 BauGB erforderlich.
Diese Satzung wurde durch Satzung der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt Sarmstorf ergänzt. Am Gel-
tungsbereich wurden keine Anderungen vorgenommen.

Durch die Firma „Metallbau Nickel" werden alle Gebäude auf dem Flurstück 53/1 genutzt.
Eine Baugenehmigung fürdie Errichtung eines weiteren Gebäudes wurde 2021 durch den
Landkreis Rostock erteilt. Damit ist das räumliche Entwicklungspotential auf dem Betriebsge-
lände erschöpft. Um eine weitere Entwicklung des Betriebes zu ermöglichen, plant die Ge-
meinde Sarmstorfdie Erweiterung des Gewerbegebietes.

Nördlich des Gewerbebetriebes auf dem Flurstück 53/3 befinden sich Wirtschaftsgebäude,
die durch das „Landwirtschaftliche Unternehmen Sarmstorf e.G." genutzt werden. Aufgrund
der Privilegierung der Nutzung ist es nicht erforderlich, diese Flächen als Gewerbestandort
auszuweisen.
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Änderungdes vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Metallbaubetrieb R, Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

Die Gemeinde hat im Gemeindegebiet kein weiteres Gewerbegebiet ausgewiesen und plant
keine weitere Ausweisung eines Gewerbestandortes im Planungshorizont.

Nach §8 Abs. 4 Satz 1 BauGB kann die Gemeinde Sarmstorf einen Bebauungsplan aufstel-
len, bevor der Flächennutzungsplanaufgestellt ist, wenn dringende Gründees erfordern und
wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichenEntwicklung des Gemeindege-
biets nicht entgegenstehen wird.

Durch die 1. Anderung der Satzung der Gemeinde Sarmstorf über den Vorhaben- und Er-
schließungsplan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" von 2013 ausgewiesenen Bauflächen ist
die notwendige Erweiterung des Betriebsstandortes nicht mehr möglich. Durch die Erarbej-
tung eines vorzeitigen Bebauungsplanes ist es möglich, die Spannung zwischen dem veral-
teten Vorhaben- und Erschließungsplan und den derzeitigen Erfordernissen zu lösen. Städ-
tebaulich ist es sinnvoll und aufgrund der vorhandenen ehemaligen landwirtschaftlichen Be-
bauung fürdie Gemeinde wünschenswert, dass die Flächen einer neuen Nutzung zugeführt
werden und sich das Ortsbild in diesem Bereich verbessert.

Die Gemeindevertretung beschließtdie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Gewerbe-
gebiet am Technikstützpunkt" in Sarmtorf der Gemeinde Sarmstorf fürden Geltungsbereich
der Gemarkung Sarmstorf, Flur 1, Flurstücke53/1, 54/19 und 54/11,

1.5 Rechtsarundlaaen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI.
1 S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 l Nr.
394) geändertworden ist.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. l S. 3786), die
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 176) geändertworden
ist.
Verordnung überdie Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-
tes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZ 1990) vom 18.12.1990 (BGBI. l S. 58), zu-
letzt geändertdurch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. l S. 1802).
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 05.10.2015 (GVOBI M-V S. 344, 2016 S. 28), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBI M-V S. 1033).
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom
13.07.2011 (GVOBI. M-VS. 777), geändertdurch Art. 1 des Gesetzes vom 23.07.2019

(GVOBI M-V S. 467) GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2020-9.

2 Planyng

2.1 Grundlagen

Die Gemeindevertretung beschließtdie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Gewerbe-
gebiet am Technikstützpunkt" in Sarmtorf der Gemeinde Sarmstorf im beschleunigten Ver-
fahren nach §13a BauGB fürden Geltungsbereich südlichder DorfstraßeK 16 innerhalb der
Gemarkung Sarmstorf, Flur 1, Flurstücke53/1, 54/19 und 54/11.

Der Bebauungsplan Nr. 5 „Gewerbegebiet am Technikstützpunkt" in Sarmtorf ist geeignet,
zukünftig die Entwicklung des Gewerbegebietes zu gewährleisten. Regelungen aus den Sat-
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Melallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

zungen über den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und
der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel"
am TechnikstützpunktSarmstorf bedarf es dazu nicht.

2.2 Verfahren

Die Gemeindevertretung Sarmstorf hebt nach einem Regelverfahren nach BauGB die Sat-
zungen über den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" vom
16.12.1997 und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metall-
baubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf vom 06.09.2013 auf.

Gleichzeitig stellt die Gemeinde Samstorf in einem gesonderten Verfahren den Bebauungs-

plan Nr. 5 der Gemeinde Sarmstorf „Gewerbegebiet am Technikstützpunkt" in Sarmstorf auf.

2.3 GrünordnerischeFestsetzungen

In der Begründungzum Vorhabens- und ErschließungsplanNr. 1 vom März 1997 wurden die
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen nach den „Richtlinien zur Bemessung der Abgabe bei
Eingriffen in Natur und Landschaft" (Hessisches Modell) berechnet und eine Ausgleichs-

pflanzung festgesetzt.

Durch den Grundstückseigentümerwurden Pflanzungen vorgenommen. Im Bebauungsplan
Nr. 5 „Gewerbegebiet am Technikstützpunkt" in Sarmtorf der Gemeinde Sarmstorf wird ein
Erhaltungsgebot fürdiesePflanzungen festgesetzt.

2.4 Umweltprüfung

Die Prüfungder Wirkung des geplanten Vorhabens ergibt, dass mit der geplanten Aufhebung
der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel"
und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R.
Nickel" am Technikstützpunkt Sarmstorf keine nennenswerten Auswirkungen zu erwarten
sind, da der Geltungsbereich unverändertBestandteil des Bebauungsplan Nr. 5 der Gemein-
de Sarmstorf „Gewerbegebiet am Technikstützpunkt" in Sarmstorf ist.

3 Auswirkung der Planung

Durch die Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Me-
tallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.
1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt Sarmstorf entstehen keine negativen
Auswirkungen, da die grundlegenden Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes Nr. 1 in den
Festlegungen des Bebauungsplanes Nr. 5 „Gewerbegebiet am Technikstützpunkt" in Sarm-
storf beibehalten werden.

Es sind keine negativen Auswirkungen auf andere bei der Bauleitplanung zu berücksichti-

genden Belange erkennbar. Umweltbelange sind nach §1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 sowie

§1a BauGB zu berücksichtigen.

Auswirkungen auf raumordnerische oder nachbargemeindliche Belange liegen nicht vor.
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

4 Maßnahmenzur Sicherung der Planung

Die von der Aufhebung der Satzungen über den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1

„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Änderungdes vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt Sarmstorf betroffenen Flächen be-
finden sich in Privateigentum eines Eigentümers. Die Gemeinde Sarmstorf und der Eigentü-
mer stimmen mit den Inhalten der Planung überein. Daher sind keine Maßnahmenzur Siche-
rung der Planung vorgesehen.
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Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" und der 1. Änderungdes vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

Teil 2 Ausfertigung

1 Beschluss überdie Begrundyng

Die Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1 „Metallbau-
betrieb R. Nickel" und der 1. Änderungdes vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1„Me-
tallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt Sarmstorf der Gemeinde Sarmstorf nach
Baugesetzbuch wurde auf der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Sarmstorf am

Sarmstorf, den
O 5, SEP, 2021 K. J. Giese

Bürgermeister

2 Arbeitsvermerk

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sarmstorf durch;

Architektin Dipl.-lng. Romy Marina Metzger
An der Kirche 14
18276Gülzow-Prüzen
Telefon 038450 20018
Mobil0171 2420388
Mail architektin@romy-metzger.de
www.romy-metzger.de
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Anlage
Aufhebung der Satzungen überden Vorhaben- und ErschließungsplanNr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" und die
1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Metallbaubetrieb R. Nickel" am Technikstützpunkt
Sarmstorf der Gemeinde Sarmstorf

Teil A - Planzeichnung

der Satzung der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1
„Metallbaubetrieb R. Nickel" am TechnikstützpunktSarmstorf

Maßstabl: 1000




